
 

AVS/ Abteilung Sonderpädagogik 

 
Ablauf der Speziellen Förderung bei besonderer sportlichen Leistungsfähigkeit 
gemäss BildG § 44 Abs. 1d  
 
 
Individuallösungen auf der Primarstufe in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 
Leistungssport des Sportamts und dem Amt für Volksschulen 
 
 

Ablauf

Erziehungsberechtigte reichen Antrag auf Individuallösung bei der 
Schulleitung (SL) ein

SL prüft den Anspruch auf Individuallösung aufgrund des schulischen und 
sportlichen Kriterienkatalogs

SL informiert Erziehungsberechtigte über weiteres Vorgehen und 
Entscheidgrundlage

Schulleitung prüft anhand des Antrags der Erziehungsberechtigten, der 
eingereichten Unterlagen sowie der Empfehlung der Fachstelle für Leistungssport 

Massnahmen der Speziellen Förderung

Massnahmen:
- Bewilligung Spezielle Förderung (Individuallösung)

- Keine Spezielle Förderung

Erziehungsberechtigte können 
Stellungnahme bei Schulleitung 

einreichen

Schulleitung entscheidet 
über die Massnahmen 

und informiert Erziehungsberechtige

Erziehungsberechtigte sind mit dem 
Entscheid nicht einverstanden und erheben 

Beschwerde beim Schulrat

Erziehungsberechtigte sind mit dem 
Entscheid einverstanden

ProzessendeRekursverfahren

SL klärt sportspezifische Fragen mit dem Fachbereich Leistungssport des 
Sportamts

 


